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Gemeinde Bingen   Landkreis Sigmaringen 
 
 

S i t z u n g s v o r l a g e  
 

 
Gemeinderatssitzung vom: 17.11.2025 
 

 öffentlicher Teil      nicht öffentlicher Teil 
 
TOP Nr. 2:  Abschluss einer Rahmenvereinbarung im Landkreis 

Sigmaringen zur Einsatzvergütung von Leistungen von 
Hilfsorganisationen im Rahmen von Feuerwehreinsätzen 

 

Sachverhalt: 

Bei Feuerwehreinsätzen kommt es oft zum Zusammenspiel von Feuerwehren und 

Hilfsorganisationen (z.B. DRK, Malteser Hilfsdienst (MHD), …). Während die eigentlichen 

Rettungseinsätze der Hilfsorganisationen finanziell abgedeckt sind, unterliegen verschiedene 

Leistungen der Hilfsorganisationen, die im Rahmen von Feuerwehreinsätzen erbracht werden, 

oft keiner Vergütungsregelung.  

 

Zu solchen Leistungen gehören unter anderem  

 die Absicherung von Einsatzkräften der Feuerwehr bei Atemschutzeinsätzen, bei ABC-

Gefahren oder auch bei Flächenereignissen,  

 die Unterstützung bei der Sicherung von Feuerwehreinsatzkräften und Hilfsbedürftigen 

im absturzgefährdeten Bereich,  

 die Betreuung/Versorgung von Angehörigen oder Betroffenen, 

 die Verpflegung von Einsatzkräften und Betroffenen bei längeren oder komplexen 

Einsatzlagen.  

 

Vorschlag: 

Ansatz ist, für alle Städte und Gemeinden im Landkreis ein kreisweit einheitliches Regelwerk 

zur Entschädigung für Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen zu etablieren. Dazu hat der 

Landkreis eine Rahmenvereinbarung erarbeitet, die bereits in einer 

Bürgermeisterdienstversammlung vorgestellt wurde. In den Nachbarlandkreisen der Region 

Bodensee - Oberschwaben (Bodenseekreis und Landkreis Ravensburg) gibt es schon 

vergleichbare Regelungen, jeweils angelehnt an dortige Regelungen zur Überlandhilfe. 
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Inhalt der Rahmenvereinbarung ist, dass Tätigkeiten von Hilfsorganisationen (dazu gehören 

bei uns im Landkreis insbesondere DRK, MHD, DLRG und Notfallseelsorge) einer 

Erstattungsfähigkeit seitens der jeweiligen Kommune unterliegen, soweit es  

 

 dazu seitens Einsatzleitung oder Bürgermeister/in eine konkrete Beauftragung 

gegeben hat (z.B. Alarmierung entsprechend Anlage 1 und 2 der 

Rahmenvereinbarung)  

 nach mit der Kommune abgestimmten Vorgaben seitens der Leitstelle eine 

entsprechende Mit-Alarmierung erfolgt ist.  

 

Vorgesehen ist, dass jede Einsatzkraft in Anlehnung an die Entschädigungssätze zur 

Überlandhilfe pauschal pro angefangene Einsatzstunde mit 15 Euro vergütet wird, eingesetzte 

Fahrzeuge ungeachtet der Größe pauschal mit 50 Euro pro Einsatz. Die Entschädigung wird 

über die jeweilige Hilfsorganisation an die Helfer ausbezahlt. Die ordnungsgemäße 

Weiterleitung hierzu obliegt der jeweiligen Hilfsorganisation. 

 

Bei Kostenersatzansprüchen gegenüber Dritten kann die Kommune grundsätzlich über die 

Regelungen der Feuerwehrsatzung ihre Feuerwehreinsatzkosten abrechnen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der „Rahmenvereinbarung zur Einsatzvergütung von Leistungen von 

Hilfsorganisationen bei Feuerwehreinsätzen im Landkreis Sigmaringen“ wird 

zugestimmt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Vereinbarung zu unterzeichnen.  

 

 

Bingen, 04.11.2025 

gez. 

Marco Potas 

 
 
Anlagen: 

- Rahmenvereinbarung zur Einsatzvergütung von Leistungen von Hilfsorganisationen 

bei Feuerwehreinsätzen im Landkreis Sigmaringen  


















